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Benutzungsordnung 

für die Universitätsbibliothek Düsseldorf 

in der durch die Bibliothekskommission der Universität 
in ihrer Sitzung vom 27. 5. 1980 gebilligten 

und durch den Senat der Universität 
in seiner Sitzung vom 10. 6. 1980 beschlossenen Fassung 

Genehmigt durch Erlaß des Ministers für Wissen

schaft und Forschung des Landes Nordrhein-West

falen vom 4.8.1980 - I B 2 7046/071 -



( 1) Die Univen3itätsbibl iothek Düsseldorf ist eine zentrale Betriebsein

heit nach§ 33 des Gesetzes über die wissenschaftlichen liochschulen 

des Landes f'Jordrhein ., Westfalen vom 20. November 1979 - WissHG -

(GV NW :::; " 926). ie umfaf3t den gesamten für ihre Aufgabenerfüllung 

vorhandenen Liten:tl:urbestand in Zentraleinheit und Fachbibliotheken. 

(')) o· ~ ., 1 

nicht um P 
wi 

(3) Di Uni 

E3ibl iothek, 

iUitsbib!io1:hek verleiht ihre Bestände, sofern es sich 

ände handelt. Die F=achbibl iothe~<:en enthalten vor·~ 

önde." 

itätsbibliothek ist ine öffentliche wissenschaftliche 

dient der , der L.ehre, dern Studium, der 

berufi ichen und dc?r al lgen1einen F3i 1 

Zul 

( 1 ) Die iVI i 1 i eder und 

auf Grund i ner /\nmel 

igen dm Universität Düsseldmf werden 

zue:;e 1 assen. 

(2) Sonstige natC:1rliche ;_;owi(:C! juristische Person(m stellen einen Antrag 

auf Zulassung. 

(3) /\nrnel und /\nt l lung von n;::1tl.irl ichen F)ersonen sind 

persönlich vorzunehmen. Dabei ist der Personalausweis, bei Auslä.ndern 

Rei und zusi:'üzlich Anmeldebestätigung des Einwohnermeldeamtes, 

bei S1:udGntc9r1 zusätzlich der Studentenausweis vorzulegen. Die Antrag-

stel lun~) von juristischen 1::iersonen erfol schr·iftlichi sie muß den 

f',/ arnen des Zoi enthalten und von den dazu Befugten 

oder t=::rmä.chti ur°ltE:'!rzeichnet und rnit den·• Dienst·~ bzw. 1=1rrnen-

sternpel ver~:>ehen ::;;ein. C'?i der Zulas~:;ung wird ein BenutzerauswE?i 

( 5) Jecler enut 

(6) 

Für 

entstehen, 

ist 

und die 

en f 

der Zt:mt.ralbibl iothek 

lichtet, die 8estirnrY1ungen der Benutzungs-

s nd der Bibliothel~ unverzl:iglich anzuzeigen. 

hek aus der l'Jichtbeachtung dieser Vorschrift 

dem in Abs. 1 Personenkreis 
, bt:?di~ir·fcn fLir den A11l:rag auf Zulassun~J der Unterschrift ihrer 

1 ichen \/0rtrot 



(8) Die Bibliothek kann von Personen, die nicht zu dem in Abs. 1 

genannten Personenkreis gehören, eine selbstschuldnerische BCjrgschaft 

als Sicherheit verlangen. An~;iehörige der Bibliothek dürfen nicht bürgen. 

Die Bibliothek kann die amtliche 

verlangen. 

laubigung der B1Jrgschaftserklärung 

(g) Die Benutzungserlaubnis l,;;arm zeit! ich befrisb01t und auf die Benutzung 

i nnerha 1 b der [3 i bl i otheksräurne 

( 10) DiePflichten aus dem Benut 

dessen Beendigung fort" 

§ 3 

ine Benut 

( 1) 1 rn 1 nteresse 1 er Benutz:er ist 

Störung zu ver1Tic;iden. 

(2) Den Anweisungen des E3ibli 

werden. 

tni s bestehen auch nach 

FiOcksicht zu üben und jede 

ist Folge zu leisten. 

(3) Auf Verlangen haben ich die f3enutzer auszuweisen. 

(4) In den B ist das Essen, Trinken und Rauchen nicht 

gestattet. Tiere dürfen in die Bibi iol:hek nicht mitgebracht werden. 

(5) M2intel, Schirn1e, Taschen, 

vorgesehenen Stel 1 en abzulegen. 

l.icke u.i:L sind an den dafür 

(6) Das Bibliot ist berechti , Einblick in mitgeführte 

Behältnisse zu verlangen. Der Benutzer hat mitgebrachte BOcher an den 

Kontrollstellen vorzuzeigen". 

(7) Die Bibliothek haftet nicht flir den Verlust oder die Beschädigung 

von Gegenständen, die ein E3enutzer in die l=iibl iothek mitgebracht hat, 

sowie für Schäden, die durch unrichtige, unvollständige, unterbliebene 

oder zeitlich e F3enutzungsleistung entstanden sind. 

(8) Die Benutzer haben die von ihnen benutzten Werke (Bücher, Zeit

schriften, Karten usw.) sowie diE.1 sonstigen Gegenstände der Bibliothek 

(Katalogkarten, Möbelstl.icke u.ä.) sorgfältig zu behandeln und vor 

jeder Beschädigung und Beschmutzung zu bewahren. Alle Eintragungen, 

An- und Unterstreichungen sowie das Durchpausen sind untersagt. 

(9) Bei Verlust oder Beschädigungen von Werken der Bibliothek ist 

Schadenersatz zu k:dsten. F:l.ir die t3eschaffung eines Ersatzexemplars 

oder die Wiederherstel Jung wird eine Frist von drei Monaten nach 

Bekanntwerden des Schadens zt. Nach Ablauf dieser Frist kann die 
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§ 7 

Ausleihe 

( 1) Werke, die nicht unter die Einschränkungen des § 8 fallen, können 

zur Benutzung außerhalb der B ibl iothel-<sräume entliehen werden. Für 

jede Ausleihe ist der Benutzerausweis vorzulegen 

(2) Für die Bestellung von Werken aus den Magazinen der Zentralbibl io

thek ha1: der E3enutzer den dafür vorgesehenen Best el Ische in sorgfältig 

und vollständig llen. Die Ausgabe erfolgt in der Ausleihe 

(3) Bei Entleihung von Werken aus frei zugänglichen Beständen der 
Zentralbibliothek entnimrnt der Benutzer das Werk dem Regal und läßt 

es an der Sperre im E 

verbuchen. 

gegen Vorlage des Benutzerausweises 

(4) Eine Entnahme von Werkc~n clUS den f3eE>tänden der Fachbibliotheken 

ist ohne Verbuchen nicht E:?r 1 aubt. 

§ 8 

Auslei 

( 1) Von der Ausleihe ausgenommen sind: 

1. Werke aus den Präsenzbeständen der Zent.ralbibl iothek und 

der Fachbibliotheken, 

2. Handschriften, 1 nkunabel n und Autographen 
3. Tafelwerke, 1-<:arten, Atlanten und Noten, 

4. Werke von besonderem Wert, 
5. ungebundene Werke, Zeitungen, Loseblattausgaben, 
6. maschinenschriftliche Hochschulschriften, 

7 Bild·· und Tonträger, 
8. Werke aus Semesterapparaten. 

(2) Die Bibliothek hat das Recht, weitere Werke von der Entleihung 

auszuschließen, wenn dies sachlich geboten <.::Jrscheint. 

(3) Die Benutzung bestimmh:}r Werl-<e wird außerdem eingeschränkt, 
wenn gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter dies vorschreiben. 

(4) In begn::indeten Fällen kann die kurzfristige Entleihung nicht ver-

1 eihbarer Werke 

Kopien. 

§ 9 

Leihfristen 

Die Leihfrist bel: 

werden, insbesondere zur Anfertigung von 

30 • F(jr vielgebrauchte Werke kann die Bibliothek 



kürzere Leihfrist festsetzen. 

(2) Die Leihfrist wird einmal urn weitere 30 automatisch verlängert, 

sofern keine vorl i • Bei folgenden Angehörigen der Universität 

Düsseldorf wird die Leihfrist fünfrnal um weitere 30 Tage automatisch verlän-

, sofE;rn keine 

Hochschul i stenten, 

1 id1en Lehrkräften 

vorliegt: Rektor, Kanzler, Professoren, 

liehen wissenschaftlichen Mitarbeitern, 

besondere Aufgaben. 

(3) F(_!r di leihe? gelten die Fristen der verleihenden E3 ibl iotheken. 

(4) Die 1:3ib!iothek kann ein Werk auch vor Ablauf der Leihfrist zurück

fordern, vvenn es zu dienst 1 ichen Zwecken benötigt wird, insbesondere 

zu F~civif,:~ionszwecken. 

§ 10 

( 1) 1 ieheno Werke können zur Ent 1 eihung vorgemerkt werden. 

(:2) Auf c?i11 Wc1d~ werden bis zu drei Vormerkungen angenommen. 

(3) Der Benutzest' f'.Jrhält Nachricht, sobald das für ihn vorgemerkte 

Werk zur Dieses Werk wird bis zu 10 Kalendertage 

in der Ausleihe bereitgehalten. 

(4) Die Dibliothek kann nach Maßgabe ihrer Arbeitslage die Zahl der 

beschränl-<:en oder vorübergehend ihre Annahme auch ganz 

einstE'Jllen. 

§ 11 

(1) Nicht vorhand<~ne Werke können schriftlich auf den dafür vorgesehenen 

1=or t'nU 1 aren zur vorgesch 1 agen werden. 

c:n Der E3enut erhält ~lachricht dmüber, wie L:1ber seinen Wunsch 

entsch i ed(::n wordc:Hl ist. 

Abhol 

(1) 80?steillt-:: Werl<e sind 1 i eh in Empfang zu nehmen. 

Der Abholer hat ::;i da.bei zu 1 Holt ein 13eauftragter die 

Werke 

oder 

hat den Personal- bzw. Studentenausweis des Bestellers 

Vol I vnacht vorzulegen. Auf § 7 Abs. 1 Satz 2 wird hingewiesen. 



(2) Eine 

Ausnahmen bedCirfE::n der E3 

und l'.:\C1cksenderm d0?t· 

§ '13 

Cl) D e Wer lbi li 

(2) Werke h:1chbibl iot 

, i 

findet in ch::;r 1 nicht statt. 

" 1-<osten und Gefahr des H in·„ 

werden in der i bl iothek zurück-

1;er·bucht wurdo" 

(3) D flC1cher v.1 

werden d i ('J 1·-1 

quitt ert, C1cl'\-~ 

nicht aufbf:owahrt „ 

§ 14 

E:><rnat 

( ·1) Studc,nten der lJniv 

(2) Die Elibl othek kann 

dern 13enut tn 

I""\ ·-' doif 

dann ., 1.Nc:?nn 

auch 

11:en d1::Y1 E:: nt 1 astun~~ssternpel 
ie al 1 entliehenen Wed<e 
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das BEmu\: ni n rn1derE;r r:onn wi rcL 
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Semest 

( i) Zu 
Dauer eine::; 

theh:<-sn zu 

(2) 

§ 16 

Deutscher 

( 1) 

des deut 

\Nerden" 

D ldorf können für di (.'.? 

l lt werden" 

qen Universität 1 ich" 

Werke, die arTi Ort nicht 

1 i lt! unri dur 13 i bl iothek auf dern W c~ge 

cJLJ::Jwfoii~Jen Bibliothek bestellt 
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(2) Für diese Bestellungen ist ein besonderer Satz von Leihscheinen 

sowie eine Benachricht i gungskarte maschinenschrift 1 ich auszufüllen. 

( 3) D i e 1:: nt 1 e i erfolgt nach den Bestimmungen der Leihverkehrs-

ordnung für die deutschen Bibi iotheken in der jeweils gültigen Fassung 

und zu den besonderen E3edingungen der verleihenden Bibi iothek 

(4) WEnke, die in deutschen Bibliotheken nicht nachzuweisen sind, 

können irn Ralwnen des internationalen Leihverkehrs bei ausländischen 

Biblio1:hek0::n best<c? 1 werden. In diesem Fall ist der Benutzer ver-

1 ichl:et, die entstehenden Kosten zu tragen. 

( ) Ver 1 e i nach auswärts finden in der 1 nur statt: 

§ 17 

i. an deutsche E3 ibl iothe~<en im Rahmen des deutschen Leihverkehrs, 

i::3che Bibi iotheken im Rahmen des internationalen 

LJ':ihvE:"?rkehrn „, 

(l) Den Benutzern stehen die Kataloge, die bibliographischen Hilfsmittel 

und i'\Jachsch 1 zur lnforrnation und Literaturzusammenstellung 

zur 

(2) Anhand dieser l,·li lfsmittel werden nach den personellen und technischen 

ihm auch rr1CJndl iche, telefonische und schriftl i ehe Auskünfte 

erteilt, jedoch nur insoweit, als dern Benutzer nicht eigene Ermittlungs·-

täti Wl'Hden kann oder er nicht die Möglichkeit hat, sich 

an eine 1 c~gene 8ib1 i othek zu wenden. 

(3) Hinsichtlich dc:?r Gebl_ihren wird auf§ 4 Abs. 2 verwiesen. 

§ 18 

ionsdicmst 

( ·1) Die 1::3 i bl i othek fert i auf Antrag r,::i lrne und Kopien aus ihren 

E3esb3nden an oder vermittelt Aufträge an Dritte. 

(2) der Kosten vvird auf§ 7 des Hochschulbibliotheksgebühren

zes f\IW verwiesen. Die Vorauszahlung kann ver langt werden. 

(3) Di<::: ibliothef<.: bE)hält sich vor, einen Auftrag abzulehnen, wenn es 

eine 

en er;;cheint, insbesondere wenn der Zustand der Vorlage 

ion nicht erlaubt oder eine Urheberrechtsverletzung zu 



(4) D e B Urheberrechte im Rahmen der Fleproduktions~ 

dienste obl i zl ich dem Auft , der im Zweifel auf Verlangen 

der Universitä.tsbib!iothel'\ seine l3erechtigung nachzuweisen hat. Wird die 

Universitätsbibliothek Dt,jsseldorf wegen Verletzung urheberrechtlicher Bestim"~ 

mungen von dritter Seite in Anspruch genommen, so ist der Benutzer ver-

1 ichl:et, die Hochschule davon freizustellen 

§ 19 

von 11andschri alten Drucken und seltenen Werken 

( 1) 1=ür die r3E::nutzung von Handschriften, alten Drucken und seltenen 

Werken irn Handschriftenlesesaal ist in der Regel Voranmeldung erforderlich. 

(2) Die t3enut lagen der .<:>tadt Düsseldorf als des Ei ümers 
der 1~1andschriften und Inkunabeln sind zu beachten 1 insbesondc~re auch 

in den Fällen de Abs. (3) und (4). 

(3) ür die 1\ igung von l=i ionen aller Art aus Handschriften, 

alten DnJcken und 1 onen VVerken ist in jodern F=a1 le die vorherige 

Zustimn~tn10 cfor Dibl iothek einzuholen. 

(4) Der 13enutzer lichtet sich, der Bibliothek von einer Veröffent·· 

1 i , di<? aus der 13enutzung der Handschriften und Inkunabeln erwächst, 

Kenntnis zu 

§ ?O 

Ausschlu[~ von der Benut 

( 1) Wer gegen diese f3enutzun\;isordnung verstößt oder in anderer Weise 

die der F3ibliothek stört, kann vorn Direktor der Bibliothek 

zeitweise oder dauernd von der Benutzung ausgeschlossen oder in der 

Benutzun~J beschrE:'tnkt werden" 

(2) Der Betroffene ist vorher anzuhören. 

(3) Die <füS erwachsenen Pflichten bleiben bestehen. 

(4) dE?n Ausschlul3 kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-

des Bescheids beirn F{ektor c!er Univer:::;ität Düsseldorf Widerspruch 

eingel werden. Der Wi hat l.\eine aufschiebende Wirkung. 

§ 21 

1 nkrafttrc:ten 

Die l:lenut 

f:vnt 1 i chen 
durch ogun~) in den 

Genehmigung durch den Minister 

arn nach ihrer Veröffentlichung in den 

der Universität in Kraft. Sie ist zusätzlich 
Fl.äurnen der Universitätsbibliothek bekanntzugeben. 
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rung der Einschre der Universität Düssel 

vom 1 9 2 in der Fassung der rung vom 12 6 19 

(verö:ffent i ht in den Amtlichen Bekanntma 19 vom 

Die Ein ehre s der Universität Düsseldorf vom 

2 1 l :in de Fassung der vom 12.6.19 wurd 

durch Be chluß enats der Universität seldor:f vom 

0 l wie :folgt geändert 

§ 1 "lflird fol Absatz 2 hinzuge 

tudit~nbewe 

f'ür die e 

eichzeit 

Zulassungsbes 

:für mehrere Studien

mi t Auswahlve 

en besteht durch das Studienbewerber vom ersten Studium 

ausgeschlossen werden, nur e schrieben werden, wenn dies 

wegen eine :für den beru:fsqualifizierenden Abachluß vorge-

schriebenen Studi ination erforderlich ist". 

§ Ab • 2 Buchstabe b) erhält fol Neuf'assung: 

11 die sse über die erfolgreiche Vorbildung in be aubigter 

ie oder Abschrif't 11 

§ 6 Ab • 1 1 Buch tabe a) erhält fol Neu:fassun,g: 

11 di Vorau!l e 

'* Ab 

rungen 

82 7t ~ 

§§ 1 Abs 2 1 2 1 3 Abs. 1 oder 2 1 

gt mit Erlaß des M\'Jl<' vom 21.8.1980 - AZ: I B 5 

Die erungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 

den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Düsseldorf 

in Kraft 


